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Antrag auf Bauakteneinsicht 

Stadt Schwelm 

Untere Bauaufsicht 

Moltkestraße 24 

58332 Schwelm 

 
 
 
1. Antragsteller/in  

 

Name  

Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

Postleitzahl, Ort  

Telefon  

E-Mail  

 

 

2. Rechnungsempfänger/in (☐ Antragsteller/in ist Rechnungsempfänger/in)  

 

Name  

Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

Postleitzahl, Ort  

Telefon  

E-Mail  

 

 

3. Angaben zum Grundstück für die Bauakteneinsicht 

 

Straße, Haus-Nr.  

☐ Gemarkung Schwelm ☐ Gemarkung Linderhausen 

Flur  Flurstück/e  

 
 
 

4. Grundstückseigentümer/in zu 3 (☐ Antragsteller/in ist Eigentümer/in) 

 

Name  

Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

Postleitzahl, Ort  

Telefon  

E-Mail  
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5. Begründung (bitte Nachweise beifügen)  

 

☐ Ich bin Grundstückseigentümer/in  

☐ Ich bin bevollmächtigt, eine Bauakteneinsicht zu nehmen. (Vollmacht liegt bei) 

☐ Ich bin Öffentlich bestellte/r Vermessungsingenieur/in 

 
6. Gebühren und Zahlungsweise 
 

 

Für die Akteneinsicht entstehen folgende Gebühren: 

  Grundgebühr, je eigenständigem 
Gebäude/Hausnummer 

20,00 € /einmalig 

  Gebühren für die Einsichtnahme 20,00 € /je angefangene 
Viertelstunde 

Optionale gebührenpflichtige Zusatzleistungen: 

  Fotokopie DIN A 4 0,10 € /je Stück 

  Fotokopie DIN A 3 
 
Bereitstellung von Dateien per Email 
 
Gebühr für die Übermittlung eines Schriftstücks 
per Email 
 

 
 

0,15 € /je Stück 
 
18€ 
 
5€/je 5 Minuten 
 

  ☐ Einscannen von Unterlagen (Zeitaufwand) 
- Bitte ankreuzen! 

 

20,00 € /je angefangene 
Viertelstunde 
 
 

Zahlung nur per Überweisung nach Erhalt eines Gebührenbescheides möglich 

 
 
Bitte beachten Sie, dass wir die von Ihnen ausgesuchten Unterlagen auf elektronischem 
Wege nicht datensicher übermitteln können. 

 

☐ Einwilligungserklärung 
 
Ich bestätige hiermit, dass ich ausdrücklich dem Versand meiner ausgesuchten 
Unterlagen zustimme und über den nicht sicheren Datenverkehr belehrt worden bin. 
 

 
 
7. Hinweise 

 
 

 Eine Stornierung muss mindestens ein Werktag vor dem vereinbarten Termin telefonisch 
erfolgen, damit ein unnötiger Bereitstellungsaufwand vermieden wird. 
 

 Mitgebrachte Geräte, wie z.B. Fotoapparat, Smartphone oder Scanner dürfen 

ausschließlich zum Ablichten der im Rahmen der Akteneinsicht bereitgestellten Unterlagen 

genutzt werden. Jede andere Verwendung ist aus Gründen des Datenschutzes untersagt. 
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Hiermit beantrage ich Einsicht in Bauakten für das unter Nr. 3 genannte Grundstück. Ich 
versichere die Richtigkeit meiner Angaben und habe die Hinweise unter Nr. 7 gelesen. 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift 
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